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ZeSo 2/2001

Entscheide und juristische Beitrdge

Riickerstattung einer Uberbriickungshilfe

Ziircher Verwaltungsgericht: Keine Riickerstattung

aus Erwerbseinkommen

Das Sozialhilfegesetz des Kantons Ziirich schliesst
die Ruickerstattung von Sozialhilfeleistungen aus
spaterem Erwerbseinkommen aus. Dies gilt auch
dann, befand das Ziircher Verwaltungsgericht,
wenn die Notlage nur voriibergehend ist und
eine Uberbriickungshilfe ausbezahlt wird,

Als Frau A. eine Uberbriickungshilfe fiir
den kommenden Monat beantragte, zahl-
te ihr der Sozialdienst einen Betrag von
Fr. 1072.05 aus. Gleichzeitig wurde der
Antragstellerin eine Schuldanerkennung
und Riuickerstattungsverpflichtung vorge-
legt. Darin verpflichtete sich Frau A. ge-
genuber der kommunalen Flirsorgebe-
horde, bei Nicht-Gutheissen des Gesuches
das ausbezahlte Fursorgegeld in drei Ra-
ten «allfillig aus Lohngeldern sowie even-
tuellen weiteren Einnahmen zurtickzu-
zahlen, sobald diese zur Auszahlung
gelangen». Der Sozialdienst beantragte
die Ubernahme des ausbezahlten Betra-
ges als einmalige Unterstiitzung im Sinne
einer Uberbriickung. Die Fiirsorgebehor-
de lehnte den Antrag des Sozialdienstes
ab und befand, Frau A. habe die Uber-
brickungshilfe in drei Raten zurtick-
zuzahlen. Der Bezirksrat lehnte ihren
Rekurs gegen die «mit Unterschrift er-
zwungene Ruckzahlungspflicht» ab.

Notlage nicht bestritten

Die Sozialbeh6rde habe nie bestritten,
dass sich Frau A. damals in einer Notlage
befunden habe, stellte das angerufene
Verwaltungsgericht fest. Die Sozialhilfelei-
stung sei somit rechtmadssig bezogen wor-

den. Die Sozialbehorde begriindete ihren
Entscheid einzig damit, es sei der Be-
schwerdefiihrerin zuzumuten gewesen,
den erhaltenen Betrag zurtickzuzahlen.

Das Verwaltungsgericht schrieb in sei-
nem Entscheid: «Gemass § 14 des ziirche-
rischen Sozialhilfegesetzes vom 14. Juni
1981 (SHG) hat Anspruch auf wirtschaft-
liche Hilfe, wer fur seinen Lebensunter-
halt und den seiner Familienangehorigen
mit gleichem Wohnsitz nicht hinreichend
oder nicht rechtzeitig aus eigenen Mitteln
aufkommen kann. § 27 Abs. 1 SHG nennt
nur zwei Fille der Riickerstattung von
rechtmassig bezogener wirtschaftlicher
Hilfe: Einerseits den Fall, dass der Hilfe-
empfanger aus Erbschaft, Lotteriegewinn
oder aus anderen nicht auf eigene Ar-
beitsleistung zurtickzufithrenden Grin-
den in finanziell giinstige Verhdltnisse
gelangt ist, und anderseits den Fall, dass
die Voraussetzungen zur Ruckerstattung
nach § 20 Abs. 1 SHG erfiillt sind, d.h.
wenn der Hilfesuchende Grundeigentum
oder andere Vermogenswerte in erhebli-
chem Umfang besitzt, deren Realisierung
ihm nicht moglich oder zumutbar ist. Ent-
sprechend einer Empfehlung der Schwei-
zerischen Konferenz fiir Sozialhilfe (vgl.
SKOS-Richtlinien, Stand 1998, Kap. E.3)
verzichtet der Kanton Zirich mit der Re-
gelung von § 27 Abs. 1 SHG ausdrticklich
auf die Pflicht zur Rickerstattung von
wirtschaftlicher Hilfe aus spaterem Er-
werbseinkommen.»

Sofern die tibrigen Voraussetzungen
erfullt seien, bestehe ein Anspruch auf
Sozialhilfe auch bei einer bloss vortber-
gehenden Notlage, schrieb das Verwal-
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tungsgericht. Es sei daher insbesondere
unzuldssig, <jemandem, der sich (nur) im
Augenblick in einer Notlage befindet, in
ein paar Wochen aber eine Stelle antreten
kann, bloss ein Darlehen zu gewahren, da
dies auf eine unzulassige Ruckforderung
hinausliefe (vgl. Sozialhilfe-Behorden-
handbuch, Ziff. 2.5.3/§ 27 SHG, S. 2 {.) ».

Das Zircher Verwaltungsgericht stellte
weiter fest, es bestehe kein Ruckforde-

rungsgrund, da die Beschwerdefiihrerin
nicht in finanziell gunstige Verhaltnisse
gelangt sei und tiber keine Vermogens-
werte in erheblichem Umfang verfige.
Die Riickzahlungsverpflichtung sei «kla-
rerweise unzuldssig». Die Beschwerde von
Frau A. wurde gutgeheissen. cab

Entscheid vom 29. November 2000
(VB.2000.00343).

Nachdiplomkurs: System orientierte Sozialpadagogik

Das Institut fiir Soziale Arbeit an der HFS
Ostschweiz und die HSL Luzern bieten
fir SozialpidagogInnen sowie im sozial-
padagogischen Arbeitsfeld Tatge mit ei-
ner Ausbildung in Sozialer Arbeit den
Nachdiplomkurs «System orientierte Sozi-
alpadagogik» an. Er umfasst 23 Kurstage
(18 Studientage und 10 Supersivionshalb-
tage) verteilt auf eine 1'/jahrige Kurszeit.
Schwerpunkte sind u.a.: Interventions-
moglichkeiten der Sozialpidagogik als
Teil eines Ganzen verstehen und System-
prozesse zu Gunsten von KlientInnen op-
timieren; funktionale Gesprachsfithrung

und Prozessmoderation im Kontext von
Klientensystemen und von professionel-
len Hilfssystemen einsetzen; Auftrage, Ar-
beitsverstindnisse und Strukturen von
professionellen Hilfssystemen erkennen
und zur Entwicklungsférderung von
Klientensystemen nutzen.
Kursbeginn/Ort: 8. Mai 2001, Bildungs-
haus in Ziirich.

Kurskosten: Fr. 4°200.—.
Auskunft/Anmeldung (bis 9. Feburar 2001):
Institut fiir soziale Arbeit an der Hochschule
fiir Soziale Arbeit, PF, 9401 Rorschach, Tel.
071/858 71 77, e-mail: IFSA@email. com

An dieser Nummer haben mitgearbeitet:

- Charlotte Alfirev-Bieri (cab), Redaktorin ZeSo, Langnau i/E
- Gerlind Martin (gem), Freie Journalistin, Bern
- Urs Miihle, dipl. Sozialarbeiter HFS, Organisationsberatung und Personalentwicklung,

GeKom GmbH, Solothurn

32



	Entscheide und juristische Beiträge

